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WEITERGEHENDE INFORMATION ÜBER DIE RECHTE DER AKTIONÄRE NACH DEN §§ 109, 

110, 118 und 119 AktG UND INFORMATIONEN ZUM DATENSCHUTZ DER AKTIONÄRE 

 

Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionäre gemäß § 109 AktG 

Aktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen, können schrift-

lich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt 

und bekannt gemacht werden. Jedem Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt 

Begründung beiliegen. Die Antragsteller müssen seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung 

Inhaber der Aktien sein. Ein derartiges Aktionärsverlangen ist ausschließlich dann beachtlich, wenn 

es der Gesellschaft in Schriftform per Post oder Boten spätestens am 31. März 2020 (24:00 Uhr, 

MEZ, Wiener Zeit) zugeht. 

 

Derartige Anträge von Aktionären können ausschließlich an 
 

Addiko Bank AG 

z.H. Herrn Mag. Otto Herko-Menta 

1010 Wien 

Wipplingerstraße 34/4 

 

gerichtet werden. 

 

Der Wortlaut des Tagesordnungspunkts und der Beschlussvorschlag müssen in einer deutschen 

Sprachfassung vorgelegt werden. 

 

Der Anteilsbesitz für die Ausübung dieses Aktionärsrechts ist durch die Vorlage einer 

Depotbestätigung gemäß § 10a AktG nachzuweisen.  

 

Beschlussvorschläge von Aktionären gemäß § 110 AktG 

Aktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, können zu 

jedem Punkt der Tagesordnung dieser Hauptversammlung in Textform im Sinne des § 13 Abs 2 AktG 

Vorschläge zur Beschlussfassung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen 

mit den Namen der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einer 

allfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der Internetseite der Gesell-

schaft zugänglich gemacht werden. Es wird darauf hingewiesen, dass jedem Beschlussvorschlag 

eine Begründung anzuschließen ist. Ein derartiges Verlangen ist ausschließlich dann beachtlich, 

wenn es der Gesellschaft in Textform im Sinne des § 13 Abs 2 AktG spätestens am 09. April 2020 

(24:00 Uhr, MEZ, Wiener Zeit) zugeht.  

Derartige Anträge von Aktionären können ausschließlich an 
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Addiko Bank AG 

z.H. Herrn Mag. Otto Herko-Menta 

1010 Wien 

Wipplingerstraße 34/4 

per Telefax an +43 (0) 50232 72 – 2285 

oder 

per E-Mail an otto.herko@addiko.com, wobei das Aktionärsverlangen in Textform, beispielsweise 

als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist, 

 

gerichtet werden. 

 

Jeder Beschlussvorschlag muss auch in einer deutschen Sprachfassung vorgelegt werden. 

 

Der Anteilsbesitz für die Ausübung dieses Aktionärsrechts ist durch die Vorlage einer 

Depotbestätigung gemäß § 10a AktG nachzuweisen.  

 

Depotbestätigung nach § 10a AktG 

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des 

Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat 

folgende Angaben zu enthalten: 

• Angaben über den Aussteller: Firma und Anschrift oder ein im Verkehr zwischen 

Kreditinstituten gebräuchlicher Code, 

• Angaben über den Aktionär: Name/Firma und Anschrift, bei natürlichen Personen zusätzlich 

das Geburtsdatum, bei juristischen Personen gegebenenfalls Register und Nummer, unter 

der die juristische Person in ihrem Herkunftsstaat geführt wird, 

• Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN AT000ADDIKO0, 

• Depotnummer, andernfalls eine sonstige Bezeichnung, 

• Zeitpunkt, auf den sich die Depotbestätigung bezieht. 

 

Die Depotbestätigung muss in deutscher Sprache oder in englischer Sprache ausgestellt werden. 

Die Depotbestätigung muss der Gesellschaft ausschließlich auf einem der folgenden 

Kommunikationswege und Adressen zugehen: 

mailto:otto.herko@addiko.com
mailto:otto.herko@addiko.com
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(i) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Textform, die die Satzung gemäß Punkt 17.6 

genügen lässt 

Per Telefax: +43 1 8900 500-80 

Per E-Mail anmeldung.addiko@hauptversammlung.at 

 (Depotbestätigungen bitte im Format PDF) 

 

(ii) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Schriftform 

Per Post oder Boten Addiko Bank AG 

 c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH 

 8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 60 

Per SWIFT GIBAATWGGMS 

 (Message Type MT598 oder MT599, 

 unbedingt ISIN AT000ADDIKO0 im Text angeben) 

 

Die Depotbestätigung zum erforderlichen Nachweis des Anteilsbesitzes im Zusammenhang mit der 

Ausübung der Aktionärsrechte gemäß § 109 AktG (Ergänzung der Tagesordnung) und § 110 AktG 

(Beschlussvorschläge von Aktionären) darf zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht 

älter als sieben Tage sein. 

 

Die Depotbestätigung zum erforderlichen Nachweis des Anteilsbesitzes im Zusammenhang mit der 

Ausübung des Aktionärsrechts gemäß § 109 AktG (Ergänzung der Tagesordnung) muss bestätigen, 

dass die Antragsteller seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung durchgehend Inhaber der 

Aktien sind. 

 

Bei mehreren Aktionären, die nur gemeinsam die Beteiligungsschwelle erreichen, müssen sich die 

Nachweise auf denselben Stichtag beziehen. 

 

Hinweis zum Auskunftsrecht gemäß § 118 AktG 

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten der 

Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunkts 

erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen 

Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Werden in der 

Hauptversammlung eines Mutterunternehmens (§ 244 UGB) der Konzernabschluss und der 

Konzernlagebericht vorgelegt, so erstreckt sich die Auskunftspflicht auch auf die Lage des 

Konzerns sowie der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.  

mailto:anmeldung.addiko@hauptversammlung.at
mailto:anmeldung.addiko@hauptversammlung.at
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Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu 

entsprechen. Die Auskunftserteilung hat in der Hauptversammlung zu erfolgen. 

 

Die Auskunft darf verweigert werden, soweit  

1. sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder 

einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder  

2. ihre Erteilung strafbar wäre. 

 

Auskunftsberechtigt ist jeder Aktionär, der an der Hauptversammlung teilnimmt. Das 

Auskunftsrecht steht nicht nur dem Aktionär selbst, sondern auch seinem gesetzlichen oder 

bevollmächtigten Vertreter zu. 

 

Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich zu stellen, gerne aber 

auch schriftlich. 

 

Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur Wahrung der 

Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in Textform an den Vorstand übermittelt 

werden. Die Fragen können an die Gesellschaft per Post an 1010 Wien, Wipplingerstraße 34/4, 

Addiko Bank AG, z.H. Herrn Mag. Otto Herko-Menta, oder per E-Mail an otto.herko@addiko.com 

übermittelt werden. 

 

Information über das Recht der Aktionäre, Anträge in der Hauptversammlung zu stellen gemäß 

§ 119 AktG 

Jeder Aktionär ist – unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz – berechtigt, in der 

Hauptversammlung zu jedem Punkt der Tagesordnung Anträge zu stellen. Voraussetzung hiefür ist 

der Nachweis der Teilnahmeberechtigung im Sinne der Einberufung. Das Recht Anträge zu stellen 

steht nicht nur dem Aktionär selbst zu, sondern auch seinem gesetzlichen oder bevollmächtigten 

Vertreter, der an der Hauptversammlung teilnimmt.  

 

Information für Aktionäre zur Datenverarbeitung 

Die Addiko Bank AG verarbeitet personenbezogene Daten von Aktionären oder deren 

Bevollmächtigten und sonstigen an der Hauptversammlung teilnehmenden Personen (die 

„Teilnehmer“), insbesondere Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, 

Anzahl der Aktien, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte, auf Grundlage der 

geltenden Datenschutzgesetze und des Aktiengesetzes, um ihnen die Ausübung ihrer Rechte im 

Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.  
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Die Addiko Bank AG erhält diese Daten unter anderem aus den Depotbankformularen oder von den 

Teilnehmern selbst anlässlich der Anmeldung zur Hauptversammlung, Bestellung von 

Eintrittskarten und/oder der Erteilung von Vollmachten. Der Teilnehmer sind grundsätzlich 

verpflichtet, der Addiko Bank AG die erforderlichen Angaben mitzuteilen. Die Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten von Teilnehmern ist für die Teilnahme an der Hauptversammlung sowie 

für deren ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung erforderlich. Für die 

Verarbeitung ist die Addiko Bank AG die verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung ist die Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen gemäß Artikel 6 (1) c) Datenschutz-

Grundverordnung bzw. die Wahrung von berechtigten Interessen des Unternehmens oder eines 

Dritten im Sinne des Artikel 6 (1) f) Datenschutz- Grundverordnung. 

 

Die Dienstleister und Auftragsverarbeiter der Addiko Bank AG, welche zum Zwecke der Ausrichtung 

der Hauptversammlung beauftragt werden (darunter insbesondere IT- sowie Back-Office-

Dienstleister), erhalten von der Addiko Bank AG nur solche personenbezogenen Daten, die für die 

Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten diese Daten 

ausschließlich nach Weisung der Addiko Bank AG. In Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung 

übermittelt die Addiko Bank AG auch personenbezogene Daten von Aktionären und deren 

Bevollmächtigten an öffentliche Stellen, das Firmenbuch etc. 

 

Die Daten der Teilnehmer werden nach Ende der jeweils anwendbaren gesetzlichen Fristen 

gelöscht. Bei der Speicherdauer sind neben gesetzlichen Aufbewahrungs- und 

Dokumentationsfristen die gesetzlichen Verjährungsfristen, insbesondere nach dem Allgemeinen 

Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB), die in bestimmten Fällen bis zu 30 Jahre betragen können, zu 

berücksichtigen. 

 

Alle Teilnehmer haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der 

Verarbeitung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten, das Widerspruchsrecht gegen die 

Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß den Voraussetzungen des 

Datenschutzrechts.  

 

Diese Rechte können Teilnehmer gegenüber der Addiko Bank AG unentgeltlich über die folgenden 

Kontaktdaten geltend machen: 

Addiko Bank AG 

1010 Wien 

Wipplingerstraße 34/4 

dpo.at@addiko.com 

Telefax: +43 (0) 50232 72 – 2037 
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Zudem steht den Teilnehmern ein Beschwerderecht bei der österreichischen Datenschutzbehörde 

(www.dsb.gv.at) nach Artikel 77 Datenschutz-Grundverordnung zu.  

 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten der Addiko Bank AG: 

Addiko Bank AG 

Datenschutzbeauftragter 

1010 Wien 

Wipplingerstraße 34/4 

E-Mail: dpo.at@addiko.com 

 
 


